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Auch die Daten von Mitarbeitern in Betrieben unterliegen den neuen
Schutzbestimmungen. Auf die Unternehmer kommt hier eine Reihe neuer Verpflichtungen zu.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Mit der zunehmenden Vernetzung
und Digitalisierung der Arbeitswelt
vergisst man nur allzu rasch: Jedes
E-Mail, jede Bewerbung und jeder
Anruf produziert Daten. Diese gilt
es zu schützen, zu dokumentieren,
zu löschen. Einige Beispiele aus der
Praxis.

1. Welche Rechte haben
Mitarbeiter an ihren Daten?

In vielen Fällen ist die Verarbeitung
von Mitarbeiterdaten „zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflich-
tung“ erforderlich und daher auch
ohne Zustimmung legitim. Gewisse
Informationen, wie Name, An-
schrift und Geburtsdatum, benötigt
der Arbeitgeber einfach, weil er an-
sonsten keine Gehaltsabrechnung
erstellen kann. Bei der Veröffentli-
chung von Mitarbeiterfotos und
Porträts auf der Firmen-Website
oder im Intranet sollte aber lieber
eine Einwilligung eingeholt werden.
Wichtig ist dabei, dass der Mitarbei-
ter seine Zustimmung freiwillig ab-
gibt und er vom Arbeitgeber nicht
dazu gedrängt wird.

2. Was kann im Dienstvertrag
geregelt werden?

Nach dem sogenannten Koppe-
lungsverbot sind zum Beispiel Ein-
willigungen der Mitarbeiter zur
Verwendung ihrer Daten nur dann
gültig, wenn sie freiwillig und unab-
hängig von der Erfüllung eines Ver-
trags erfolgen. Deshalb sollte diese
Zustimmung mit einem eigenen
Dokument eingeholt werden, das
nicht an den Dienstvertrag „gekop-
pelt“ ist. Problematisch wäre es
nämlich, wenn der Mitarbeiter den
Job nur dann erhält, wenn er etwa
auch die Zustimmung zur Veröf-
fentlichung seines Bildes erteilt.

3.MüssenMitarbeiterdaten

ins Verarbeitungsverzeichnis?

Auch Mitarbeiterdaten sind vom
neuen Datenschutz erfasst, wenn
sie personenbezogen sind. Daher
müssen sie auch in der jeweiligen

Personengruppe als Datenkategori-
en in das Verzeichnis integriert wer-
den. Weiters müssen Rechtsgrund-
lage, Zweck und Dauer der Verar-
beitung sowie die Empfänger, de-
nen die Daten weitergeleitet wer-
den, angeführt sein.

Dabei ist der Grundsatz der Da-
tenminimierung zu beachten: Ar-
beitgeber sollten kritisch hinterfra-
gen, ob wirklich alle erhobenen Da-
ten für die Erfüllung des Dienstver-
hältnisses unbedingt benötigt wer-
den. Exzessives Datensammeln ist
künftig untersagt.

4. Was ist bei Bewerberdaten
zu beachten?

Im Datenschutzrecht gibt es neben
dem Grundsatz der Datenminimie-
rung auch jenen der Speicherbe-
grenzung. Es dürfen also nur noch
jene Daten verarbeitet und gespei-
chert werden, die unbedingt nötig
sind – und das auch nur noch so
lange, wie dies erforderlich oder ge-
setzlich vorgesehen ist. Bewerber-
daten dürfen demnach auch ohne
Zustimmung sechs Monate lang
evident gehalten werden, um sich

Worauf müssen Arbeitgeber künftig
beim neuen Datenschutz achten?

gegen Ansprüche nach dem Gleich-
behandlungsgesetz verteidigen zu
können, sollte sich ein Bewerber
diskriminiert fühlen. Die Frist ist ab
dem Zeitpunkt der Ablehnung zu
berechnen. Für eine längere Aufbe-
wahrung bräuchte es eine entspre-
chende Einwilligung.

5.MüssenMitarbeiter
geschult werden?

Arbeitgeber sind in der Pflicht,
ihre Mitarbeiter ausreichend für
das Thema Datenschutz zu sensibi-
lisieren.

Wie umfangreich und intensiv
diese Maßnahmen sein müssen,
hängt vom Unternehmen, seiner
Größe, dem Tätigkeitsfeld und von
den Daten ab, die betroffen sind. Je-
denfalls dürfen Mitarbeiter perso-
nenbezogene Daten künftig nur
aufgrund einer ausdrücklichen An-
ordnung ihres Arbeitgebers über-
mitteln, was auch vertraglich fest-
zuhalten ist, etwa in Form einer Ver-
pflichtungserklärung. Außerdem
sind die Mitarbeiter über die Folgen
einer Verletzung des Datengeheim-
nisses zu belehren.

6. Was gilt für private Handys
oder Laptops im Dienst?

Verwenden Arbeitnehmer private
Laptops, Smartphones oder Tab-
lets, ist das ein Sicherheitsrisiko.
Anders als bei Firmengeräten hat
der Arbeitgeber hier kaum eine
Möglichkeit festzustellen, ob diese
privaten Geräte des Mitarbeiters ein
ausreichendes Schutzniveau auf-
weisen. Werden regelmäßig Up-
dates durchgeführt? Wie sicher ist
die Firewall? Gibt es einen Viren-
scanner? In solchen Fällen emp-
fiehlt es sich, Richtlinien zur Nut-
zung von privaten Geräten für Fir-
menzwecke in Form einer IT-Policy
aufzusetzen.

Werden Firmen-Handys oder
-Laptops überlassen, sollten dem
Mitarbeiter unbedingt auch Nut-
zungsbedingungen mit ausreichen-
den Datenschutzhinweisen überge-
ben werden. Wie ist vorzugehen,
wenn der Mitarbeiter das Handy
verliert? Wie kann der Zugriff un-
berechtigter Personen auf den Lap-
top verhindert werden? All das soll-
te in einer schriftlichen Maßnah-
menbeschreibung fixiert werden.

7. Was gilt für extern bear-
beiteteMitarbeiterdaten?

Nur noch wenige Unternehmen
führen die gesamte Personalverwal-
tung unternehmensintern durch.
Häufig werden externe Dienstleis-
ter, wie Buchhalter, Lohnverrech-
ner und Steuerberater, mit der Ab-
wicklung beauftragt.

Werden diesen Kooperations-
partnern personenbezogene Mitar-
beiterdaten überlassen, muss sich
der Arbeitgeber vergewissern, dass
diese Institutionen über ein ausrei-
chendes Datenschutzniveau verfü-
gen. Dazu muss er, als Verantwortli-
cher dieser Daten, eine Auftragsda-
tenverarbeitungsvereinbarung mit
dem jeweiligen Empfänger der Da-
ten abschließen.

Darin garantiert der Auftragsver-
arbeiter, dass er sich an die Vorga-
ben der Datenschutzbestimmun-
gen hält und die Daten bei ihm si-
cher verarbeitet werden.

StephanKliemstein ist auf Daten-
schutz spezialisierter Rechtsanwalt
in Salzburg (König&Kliemstein
RechtsanwälteOG).

WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Motorradfahrer sollten auch in Orten Schutzkleidung tragen
Selbst wenn Motorradfahrer den Unfall nicht verursachen: Ohne Lederkombi haben sie bei einer Verletzung schlechte Karten.

MARTIN KIND

Nicht nur auf kurzen Überlandfahr-
ten, sondern auch im Ortsgebiet
sind Motorradfahrer verpflichtet,
eine Schutzbekleidung zu tragen.
Darauf hat der Oberste Gerichtshof
jüngst hingewiesen, als er einem
Motorradfahrer nach einem Unfall
ein Mitverschulden an dessen Ver-
letzungen attestierte.

Der konkrete Fall: Der Kläger kam
als Lenker seines Motorrads im
Ortsgebiet zu Sturz, wobei die ihm
nachweisbare Fahrgeschwindigkeit
55 km/h betrug. Weil er nur zur
nächsten Tankstelle hatte fahren

wollen, trug er während der Fahrt
eine Jeanshose und Turnschuhe,
nicht aber seine Lederkombination
und die Motorradstiefel. Das Allein-
verschulden an dem Unfall traf ei-
nen aus der Gegenrichtung kom-
menden, abbiegenden Pkw-Lenker.
Der Kläger erlitt schwere Verletzun-
gen, darunter einen weit offenen
Unterschenkeltrümmerbruch. Hät-
te er seine Schutzbekleidung getra-
gen, wären die Verletzungen deut-
lich geringer ausgefallen.

Das Erstgericht bejahte ein Mit-
verschulden des Klägers an den ent-
standenen Verletzungen, das Be-
rufungsgericht verneinte es. Der

Oberste Gerichtshof (OGH) folgte
der Rechtsansicht des Erstgerichts.

Ausgangspunkt der Überlegun-
gen der Höchstrichter war bereits
eine Entscheidung aus dem Jahr
2015: Dort wurde das Mitverschul-
den des Motorradfahrers an seinen
schweren Verletzungen bejaht, die
er sich nach einem Sturz bei einer
kurzen Überlandfahrt mit entspre-
chend hoher Geschwindigkeit, nur
mit T-Shirt und kurzer Hose beklei-
det, zugezogen hatte. Allerdings
könnte man einwenden, dass allge-
mein im Ortsgebiet geringere Ge-
schwindigkeiten erreicht werden.
Und dass das Tragen von Schutz-

kleidung im urbanen Bereich, wenn
das Motorrad eher als reines Ver-
kehrsmittel als für Freizeitfahrten
verwendet wird, „unpraktischer“
ist und einen, relativ gesehen, grö-
ßeren Aufwand verursacht.

Für die Übertragung der Recht-
sprechung zum Tragen von Schutz-
kleidung bei Motorradfahrten auch
im Ortsgebiet spricht jedoch, dass
Motorräder aufgrund ihrer Motor-
leistung im Verhältnis zu ihrem Ge-
wicht eine spezifisch starke Be-
schleunigung erreichen können,
die gerade im urbanen Gebiet ein
besonderes Risiko darstellt. Über-
dies herrscht im Ortsgebiet tenden-

ziell ein größeres und dichteres Ver-
kehrsaufkommen.

Der OGH gelangte jedenfalls zum
Ergebnis, dass eine Differenzierung
zwischen städtischem und kurzem
Überlandverkehr beim Tragen ad-
äquater Schutzkleidung nicht ange-
messen ist. Das heißt jetzt nicht,
dass man verpflichtet wäre, im
Ortsgebiet eine Schutzbekleidung
zu tragen. Der OGH macht nur klar,
dass bei schweren Verletzungen die
Schuld zwischen Schädiger und Ge-
schädigtem geteilt wird.

Martin Kind ist Univ-Doz. fürÖffent-
liches Recht an der UniversitätWien.
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